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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Nordwestschweiz sei bei der Zuteilung von neuen Stellen des Grenzwachtkorps
bisher zu kurz gekommen, so die einhellige Meinung des Landrates des Kantons Basel-
Landschaft, der mit einer Standesinitiative eine zusätzliche Aufstockung des
Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen auf die Regionen
forderte. Demnach sollen die Personalressourcen des Grenzwachtkorps einerseits
erweitert und andererseits unter Berücksichtigung der Sicherheitssituation und
-bedürfnisse (z.B. Anteil an „grüner Grenze“) auf die Regionen verteilt werden, sodass
die grenzüberschreitende Kriminalität sowie die illegale Migration möglichst effektiv
bekämpft werden können. In der Wintersession 2015 gab der Ständerat der
Standesinitiative mit 31 zu 8 Stimmen Folge. Ende Januar 2016 schloss sich auch die
SiK-NR diesem Entscheid an, womit mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Umsetzung
des Anliegens begonnen werden kann. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.01.2016
KARIN FRICK

Insbesondere die «Problemregion Nordwestschweiz» sei bei der letzten personellen
Aufstockung des Grenzwachtkorps nicht adäquat berücksichtigt worden, monierte der
Kanton Basel-Stadt in der Begründung seiner Standesinitiative. Er forderte eine
angemessene personelle Ausstattung des Grenzwachtkorps an allen Standorten, damit
es seine Aufgaben qualitativ gut und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung
entsprechend wahrnehmen könne. Der zunehmende Kriminaltourismus schade auch
der öffentlichen Akzeptanz der Personenfreizügigkeit nachhaltig. Anders als von seiner
Finanzkommission einstimmig beantragt, gab der Ständerat der Initiative in der
Wintersession 2015 Folge. Mit der Annahme könne ein Signal gesendet werden, dass das
bereits mehrfach – u.a. in einer ähnlichen Standesinitiative des Kantons Basel-
Landschaft (Kt.Iv. 15.301) – vorgebrachte Anliegen ernst genommen werde, so der Tenor
in der Debatte.
Wie im Vorjahr ihre Schwesterkommission kam auch die FK-NR im März 2016
mehrheitlich zum Schluss, die Standesinitiative sei der falsche Weg, um dem Problem
zu begegnen. Der schnellere, effizientere und effektivere Weg führe über einen
entsprechenden Personalkredit im Voranschlag oder in einem Nachtrag.
Stillschweigend schloss sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2016 dieser
Argumentation an und gab der Initiative keine Folge.
Da der Standesinitiative Basel-Landschaft mit der fast identischen Forderung
inzwischen Folge gegeben worden war und dem Anliegen damit Rechnung getragen
werde, folgte der Ständerat im Herbst 2016 schliesslich seiner immer noch
ablehnenden Kommission und versenkte die Initiative Basel-Stadt definitiv. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.09.2016
KARIN FRICK

Zur Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft für eine zusätzliche
Aufstockung des Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen
auf die Regionen erachtete die SiK-NR die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage als nicht
zielführend. Stattdessen beantragte sie der FK-NR im Rahmen deren Beratungen des
Voranschlages 2017 die Aufstockung des Grenzwachtkorps um 36 Stellen. Die
Finanzkommission lehnte diesen Antrag jedoch ab, worauf die SiK-NR denselben selbst
direkt bei der Beratung des Voranschlages 2017 stellte, damit jedoch in der
Einigungskonferenz scheiterte.

Im Mai 2017 wurde auch vom Kanton St. Gallen eine Standesinitiative (Kt.Iv. 17.311)
eingereicht, die ebenfalls eine Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte. Diesem
Vorstoss gab der Ständerat im Herbst 2017 keine Folge, nachdem seine vorberatende
SiK versprochen hatte, sich vom EFD über die Entwicklungen im Personalbestand des
Grenzwachtkorps und einen allfälligen Aufstockungsbedarf ins Bild setzen zu lassen
und, sollte letzterer gegeben sein, bei den Beratungen des Voranschlags 2018 einen
entsprechenden Antrag einzureichen.

Als sich die SiK-NR im Oktober 2017 mit den beiden Standesinitiativen befasste,
beschloss sie, der FK-NR 30 zusätzliche Stellen für das Grenzwachtkorps zu beantragen
oder, sollte die Finanzkommission den Antrag ablehnen, diesen selbst in die Beratungen

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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zum Voranschlag 2018 einzubringen. Gleichzeitig beantragte sie dem Nationalrat, die
Standesinitiative aus Basel-Landschaft abzuschreiben und jener des Kantons St. Gallen
keine Folge zu geben, da mit dem Aufstockungsantrag im Rahmen des Voranschlages
2018 dem Anliegen Rechnung getragen werde.

Nachdem die Aufstockung jedoch wider der allgemeinen Erwartung bei den Beratungen
des Voranschlages 2018 erneut gescheitert war, beschäftigte sich in der Wintersession
2017 der Nationalrat mit den beiden Vorstössen. Die grosse Kammer stimmte einem
Ordnungsantrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zu, der verlangte, die beiden
Standesinitiativen von der Traktandenliste zu nehmen. Damit wollte man die Möglichkeit
erhalten, das Anliegen nochmals zu behandeln und im Falle des St. Galler Vorstosses
einen ordnungsgemässen Antrag auf Folgegeben zu stellen. 3

Nachdem der Vorsteher des EFD die SiK-NR über die Lage an der Grenze und die Frage
des Personalbestandes beim Grenzwachtkorps informiert hatte, erachtete die
Kommission eine Aufstockung des Grenzwachtkorps als notwendig. Diese soll über die
Beratungen des Voranschlages 2019 erreicht werden. Im April 2018 beschloss die SiK-
NR daher, an den beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Landschaft (15.301) und
St. Gallen (17.311) festzuhalten, um den politischen Druck zur Aufstockung des
Grenzwachtkorps aufrechtzuerhalten. Obwohl sie die Ausarbeitung einer
Gesetzesvorlage als nicht zielführend erachtete, beantragte sie ihrem Rat, der
Standesinitiative des Kantons St. Gallen Folge zu geben und die Frist für die
Standesinitiative Basel-Landschaft um ein Jahr zu verlängern. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
KARIN FRICK

Stillschweigend folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2018 den Anträgen seiner
SiK und gab dem Anliegen, das Grenzwachtkorps aufzustocken, noch eine Chance. Er
verlängerte die Frist für die Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301) um ein
Jahr und gab jener des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311) Folge. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.09.2018
KARIN FRICK

Im November 2017 bzw. im März 2018 reichten mit Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und dem
Wallis (Kt.Iv. 18.307) zwei weitere Kantone Standesinitiativen mit der Forderung nach
einer Aufstockung des Grenzwachtkorps ein. Durch die Zunahme der Immigration –
auch der illegalen – in jüngerer Zeit, werde das Grenzwachtkorps stark belastet. Es
dürfe nicht zum Normalzustand werden, dass Personal in akut betroffene Regionen
verschoben werden müsse, indem man gleichzeitig an anderen Orten Lücken offen
lasse. Auch wenn beim Bund voraussichtlich gespart werden müsse, dürften beim
Grenzwachtkorps keine Stellen abgebaut werden, es müssten im Gegenteil neue
geschaffen werden, um die Sicherheit der Schweiz weiterhin zu gewährleisten.
Nachdem die SiK-SR die Leitungen der Oberzolldirektion und des Grenzwachtkorps
angehört hatte, erkannte eine Mehrheit diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und
empfahl, die Initiativen abzulehnen. Dank der in den vergangenen Jahren getroffenen
Massnahmen, darunter eine bereits erfolgte Personalaufstockung, die Modernisierung
der technischen Hilfsmittel, die Anpassung des Einsatzkonzeptes sowie die Verwendung
von Mitteln der Armee, könne das Grenzwachtkorps seine Aufgaben zufriedenstellend
erfüllen. Eine Minderheit beantragte hingegen, den Initiativen Folge zu geben. Der
Ständerat zeigte in der Herbstsession 2018 jedoch mehrheitlich Verständnis für das
Anliegen der Grenzkantone und gab den beiden Initiativen mit jeweils 25 zu 19 Stimmen
Folge. Auch die SiK-NR ortete Sicherheitsprobleme an der Landesgrenze und erkannte
Handlungsbedarf in dieser Sache. Sie beschloss im Oktober 2018 mit 15 zu 8 Stimmen,
der FK-NR zu beantragen, im Voranschlag 2019 und im Finanzplan 2020–22 das
Globalbudget der Zollverwaltung um 44 Vollzeitstellen zugunsten des Grenzwachtkorps
zu erhöhen. Um den politischen Druck auch angesichts des unsicheren Ausgangs der
Budgetdebatte aufrechtzuerhalten, gab sie darüber hinaus den beiden Initiativen mit
jeweils 20 zu 4 Stimmen Folge. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.10.2018
KARIN FRICK
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Nachdem die eidgenössischen Räte in der Wintersession 2018 im Rahmen des
Voranschlags 2019 dem Grenzwachtkorps 44 zusätzliche Vollzeitstellen zugesprochen
hatten, betrachtete die SiK-SR das Hauptanliegen der Standesinitiativen Graubünden
(Kt.Iv. 17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps als erfüllt.
Angesichts der mit dem Programm DaziT laufenden Transformationsprozesse in der EZV
mache es keinen Sinn, jetzt neue Grenzwächterinnen und Grenzwächter anzustellen
und auszubilden, um sie wenig später wieder umschulen zu müssen. Die Ausarbeitung
einer Gesetzesvorlage wäre aus formeller Sicht zudem nicht zielführend, weshalb die
Kommission im Februar 2019 ihrem Rat einstimmig die Abschreibung der beiden
Standesinitiativen beantragte.
In der Frühjahrssession 2019 betonte Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) vor
dem Ständeratsplenum, zentral für die mittel- und langfristige Ressourcenplanung des
Grenzwachtkorps sei das Programm DaziT, weshalb die Kommission auch regelmässig
über die Lage an der Grenze und den Stand des Projekts informiert werden wolle. Die
Ständeräte Stefan Engler (cvp, GR) und Beat Rieder (cvp, VS) zeigten sich als Vertreter
der initiierenden Kantone indes wenig erfreut über das Vorhaben der Kommission, die
Gesetzgebungsaufträge nicht aufrechtzuerhalten. Sie zweifelten daran, dass der
Grenzschutz durch das Programm DaziT im erforderlichen Masse verbessert werden
könne – Rieder sprach von «Placebopillen» –, und beantragten, an den Initiativen
festzuhalten. Mit 20 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen (Kt.Iv. VS) bzw. 20 zu 16 Stimmen
bei 4 Enthaltungen (Kt.Iv. GR) folgte der Ständerat schliesslich dem Antrag seiner
Kommission und schrieb die beiden Initiativen ab. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2019
KARIN FRICK

Zusammen mit den beiden Standesinitiativen Graubünden und Wallis (17.318 und 18.307)
mit der Forderung, das Grenzwachtkorps aufzustocken, behandelte die SiK-SR im
Februar 2019 auch das analoge Anliegen des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311). Während
den anderen beiden Standesinitiativen bereits Folge gegeben worden war, befand sich
die St. Galler Initiative zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Vorprüfung. Indem das
Parlament in der Wintersession 2018 bei der Beratung des Voranschlags 2019 44 neue
Vollzeitstellen für das Grenzwachtkorps vorgesehen habe, habe es die Forderung der
Standesinitiativen erfüllt und es bestehe kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf, so
die Ansicht der Kommission. Sie beantragte ihrem Rat daher, der St. Galler Initiative
keine Folge zu geben. Der Ständerat folgte diesem Antrag im Frühjahr 2019
stillschweigend, womit das Geschäft erledigt ist. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2019
KARIN FRICK

Im Gegensatz zur SiK-SR, welche die von verschiedenen Kantonen vorgebrachte
Forderung nach einer Aufstockung des Grenzwachtkorps (siehe Kt.Iv. SG 17.311, Kt.Iv.
GR 17.318 und Kt.Iv. VS 18.307) durch das Vorsehen von 44 zusätzlichen Vollzeitstellen
für das GWK im Voranschlag 2019 als erfüllt betrachtete, gab sich die SiK-NR damit
nicht zufrieden. Dass die Besetzung der neuen Stellen gemäss Beschluss des
Bundesrates im Rahmen des Programms DaziT vorgenommen werden und damit erst
schrittweise in den kommenden Jahren erfolgen soll, entspreche nicht dem Beschluss
des Parlaments, kritisierte die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission. Sie hätte
gern sofort neues Grenzwachtpersonal angestellt gesehen. Die Minderheit bezeichnete
das Vorgehen des Bundesrates indes als «pragmatisch und angemessen». Mit 15 zu 9
Stimmen beantragte die Kommission ihrem Rat die Fristverlängerung für die
Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301), da deren Hauptanliegen weiterhin
nicht erfüllt sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2019
stillschweigend und verlängerte die Behandlungsfrist bis zur Herbstsession 2020. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK

Anders als der Ständerat und seine Kommission sprach sich die SiK-NR im April 2019
mehrheitlich gegen die Abschreibung der beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv.
17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps aus. Mit der vom
Bundesrat geplanten, über die folgenden Jahre schrittweisen Aufstockung des GWK-
Personalbestands im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung und des
Programms DaziT sei das Kernanliegen der beiden Standesinitiativen – die
Gewährleistung der Sicherheit an der Schweizer Grenze – nicht erfüllt, so die
Kommissionsmehrheit. Die Minderheit argumentierte, mit den 44 zusätzlichen GWK-
Stellen, die das Parlament in der Wintersession 2018 gesprochen habe, sei die
Forderung nach einer Aufstockung sehr wohl erfüllt. Der Nationalrat folgte in der
Sommersession 2019 mit 124 zu 40 Stimmen bei 8 Enthaltungen dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und schrieb die beiden Standesinitiativen nicht ab; damit soll
der Druck auf den Bundesrat in dieser Angelegenheit aufrechterhalten werden. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
KARIN FRICK
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Der Ständerat hatte die beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und Wallis
(Kt.Iv. 18.307) für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps bereits im März 2019
abschreiben wollen, doch der Nationalrat hatte im Juni desselben Jahres gegen die
Abschreibung votiert, weshalb die kleine Kammer in der darauffolgenden Wintersession
erneut darüber befinden musste. Da das Transformationsprojekt DAZIT und damit die
Umstrukturierung der EZV auf gutem Wege seien, erachtete die Mehrheit der SiK-SR die
beiden Standesinitiativen als hinfällig und beantragte abermals deren Abschreibung. Die
Minderheit wollte hingegen an den Initiativen festhalten, um zuerst zu überprüfen, ob
das Anliegen im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung wirklich umgesetzt
werde. Mit 19 zu 18 Stimmen schrieb der Ständerat die beiden Initiativen definitiv ab
und besiegelte deren Schicksal damit denkbar knapp. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
KARIN FRICK

Strafrecht

Als Reaktion auf die zunehmenden Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Beamte,
seien es Polizistinnen und Polizisten, Beamte in Sozialdiensten oder bei
Betreibungsämtern, reichte der Kanton Bern im Oktober 2016 eine Standesinitiative
ein, mit der er bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zwingend eine
Freiheitsstrafe forderte. Im Januar 2017 bzw. im Februar 2018 gaben die
Rechtskommissionen beider Räte der Standesinitiative Folge. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Standesinitiative 14.311 und der parlamentarischen Initiative 16.408
verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2019 stillschweigend die
Behandlungsfrist für die Tessiner Standesinitiative zur Überprüfung der Strafrahmen
für Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Die geforderten Anpassungen
am Besonderen Teil des Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der hängigen Vorlage zur
Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.06.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Die Einsichtsgewährung in die Karteikarten der Bundesanwaltschaft konnte im
Berichtsjahr nahezu abgeschlossen werden. In einer abschliessenden Bilanz gab der auf
Ende Jahr zurücktretende Fichendelegierte Walter Gut bekannt, dass im Verlauf der
letzten 50 Jahre für 728'000 Personen und 26'600 Firmen oder Organisationen Fichen
angelegt worden seien. 142'000 davon betrafen Schweizer und Schweizerinnen, wobei
knapp die Hälfte aus den Jahren zwischen 1980 und 1990 stammten. Von den rund
300'000 Personen, welche Einsicht in allfällig über sie angelegte Fichen verlangt hatten,
waren 38'700 registriert gewesen. Die Kosten des Einsichtsverfahrens beliefen sich auf
rund 10 Mio Fr.

Als nächsten Schritt sah die Verordnung über die Behandlung von Staatsschutzakten
(VBS) vom 5.3.1990 vor, den Interessierten Einsicht in die sie betreffenden Dossiers zu
gewähren. Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe hatte freilich errechnet, dass die
Gewährung dieses Einsichtsrechts Kosten von rund 111 Mio Fr. verursachen würde. In
Erfüllung eines 1990 vom Ständerat überwiesenen Postulats Hunziker (fdp, AG)
beantragte der Bundesrat Ende Oktober dem Parlament, dieses Verfahren mit einem
Bundesbeschluss abzukürzen; die VBS will er nach Abschluss des
Ficheneinsichtsverfahrens aufheben. Dieser Bundesbeschluss sieht vor, dass den rund
30'000 fichierten Personen, welche bis zum 1. April 1990 ein Gesuch um Einsicht in ihre
Dossiers gestellt hatten, diese nur dann zugänglich gemacht werden sollen, wenn sie
"wesentlich mehr Informationen enthalten als die Einträge auf ihrer Fiche". In
Erweiterung der Bestimmungen der VBS soll aber auch Personen Einsicht gewährt
werden, die vor dem 1. April kein Gesuch gestellt hatten, aber glaubhaft machen
können, dass ihnen aus den in den Dossiers enthaltenen Informationen Schaden
erwachsen ist. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.1991
HANS HIRTER
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Der Kanton Tessin forderte mit einer im September 2015 eingereichten
Standesinitiative (Kt.Iv. 15.320), dass von EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die eine
Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz beantragen, ein Strafregisterauszug
eingefordert werden kann. Die Schweiz soll in solchen Fällen wieder systematisch und
von Amtes wegen sowie ohne nähere Begründung Informationen über allfällige
Vorstrafen beim Herkunftsland oder bei Drittstaaten einholen dürfen. Mit einer
zweiten, gleichzeitig eingereichten Standesinitiative (Kt.Iv. 15.321) wollte der Grosse Rat
des Kantons Tessin darüber hinaus sicherstellen, dass in diesem Rahmen auch über
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diskutiert wird. Anhand schwerer
Straftaten, argumentierte der Tessiner Grosse Rat, zeige sich die Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, die von der Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne
Überprüfung der antragstellenden Person – und damit letztlich von den bilateralen
Personenfreizügigkeitsabkommen – ausgehe. Im Gegensatz zu Grenzgängerinnen und
Grenzgängern, die immerhin bei der Behörde um eine Bewilligung ersuchen müssten,
kämen entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem völlig unkontrolliert
nach einer einfachen Online-Anmeldung in die Schweiz.
Mit Stichentscheid des Präsidenten gab die SPK-SR im November 2016 beiden
Initiativen Folge. Obgleich sie sich bewusst sei, dass die Forderungen des Kantons
Tessin im Lichte des Freizügigkeitsabkommens mit der EU (FZA) problematisch sein
könnten, solle geprüft werden, ob mit der EU bezüglich des systematischen Einholens
von Strafregisterauszügen verhandelt werden könne oder ob die Schweiz bzw. einzelne
Kantone diesbezüglich autonom vorgehen könnten. Die Minderheit lehnte die Initiativen
ab, weil sie das FZA sowie die Beziehungen zur EU und zu Italien verletzten, ohne den
erwünschten Erfolg zu bringen. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.11.2016
KARIN FRICK

Mitte Januar 2017 war auch die SPK-NR mit 13 zu 11 Stimmen mehrheitlich der Ansicht,
die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne vorgängige Überprüfung des
Strafregisters der antragsstellenden Person stelle eine potenzielle Gefahr für die
öffentliche Sicherheit in der Schweiz dar. Sie gab damit den beiden Tessiner
Standesinitiativen Folge, die es ermöglichen wollen, systematisch Strafregisterauszüge
von allen zuziehenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern einzuholen. Während die
Minderheit zu bedenken gab, eine solche systematische Überprüfung werde vom FZA
ausgeschlossen und belastete dadurch die Beziehungen zu Italien und zur EU,
argumentierte die Mehrheit, das FZA könne und dürfe die Schweiz nicht an der
Wahrung ihrer öffentlichen Sicherheit hindern. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.01.2017
KARIN FRICK

Als sich die SPK-NR im Frühling 2017 mit der Frage beschäftigte, wie die beiden
Tessiner Standesinitiativen zur systematischen Einholung eines Strafregisterauszuges
bei der Beantragung von Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger
umgesetzt werden könnten, kam sie zum Schluss, dass für eine direkte Umsetzung das
Ausländergesetz entsprechend geändert werden müsste. Diese Änderung stünde
jedoch in klarem Widerspruch zum FZA und brächte Rechtsunsicherheit mit sich, da
das Bundesgericht in einem Beschwerdefall wohl den Vorrang des FZA feststellen
müsste. Ausserdem würden dadurch die Beziehungen zur EU belastet. Aus diesen
Gründen zog die Kommission die Möglichkeit in Betracht, das Anliegen der
Standesinitiativen durch den Beitritt der Schweiz zum Informationsaustauschsystem
über Strafverfolgungen der EU (ECRIS) zu erfüllen. Zu diesem Zweck wolle sie den
Bundesrat mittels Postulat beauftragen, die Aufnahme von entsprechenden
Verhandlungen zu prüfen, gab die Kommission in einer Medienmitteilung bekannt. Bis
zum Abschluss dieser Prüfung wurde die Umsetzung der Standesinitiativen sistiert. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.03.2017
KARIN FRICK

Im Frühling 2019 verlängerte der Nationalrat die Frist für die Ausarbeitung einer Vorlage
zu den beiden Tessiner Standesinitiativen (Kt.Iv. 15.320 und Kt.Iv. 15.321) bezüglich der
systematischen Vorlage des Strafregisterauszugs bei der Beantragung von
Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger um zwei Jahre. Er folgte
damit stillschweigend dem Antrag seiner SPK, die zunächst den Bericht zu ihrem
Postulat abwarten wollte, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Entre 1978 et 1979, des fissures apparurent dans le mur du barrage du Zeuzier (VS).
Remis en état sous les auspices du DFTCE et de l'OFEE, ce barrage fait l'objet d'une
dissension entre Confédération et Etat du Valais à propos des origines des dommages.
Pour les autorités fédérales, ces derniers proviennent des travaux de la galerie de
sondage du Rawyl; pour le canton, ils sont issus des mouvements tectoniques de la
région. Appelé à trancher, par la commission fédérale d'estimation, entre ces deux
positions, l'expert estima que le barrage-voûte du Zeuzier n'était pas acceptable dans
les conditions géologiques du Rawyl. En réponse à une question du conseiller aux Etats
Delalay (pdc, VS), le Conseil fédéral assura qu'il n'y avait aucun risque pour la sécurité
des populations concernées. Cette polémique amena le canton du Valais à déposer une
initiative au niveau fédéral dans laquelle il demande l'instauration d'une responsabilité
civile illimitée pour les exploitants d'installations hydro-électriques (Iv.ct. 90.203). 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.02.1990
BRIGITTE CARETTI

Le Conseil des Etats a adopté une initiative du canton du Valais (Iv.ct. 90.203) qui
propose d'instaurer une responsabilité civile illimitée des exploitants de centrales
hydro-électriques et la création d'un fonds de solidarité fédéral destiné à couvrir les
dommages causés lors de catastrophes majeures (guerre ou phénomènes naturels hors
du commun comme des séismes, des glissements de terrain ou des éboulements). 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.10.1991
ANDRÉ MACH

Eine im Oktober 2016 eingereichte Standesinitiative des Kantons Bern verlangte, dass
zukünftig Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie von nationalem Interesse
in Moorlandschaften gebaut werden können. Dafür ist eine Ergänzung von Artikel 78
Absatz 5 BV nötig, welcher im Zuge der Rothenthurm-Initiative 1987 in die BV
aufgenommen worden war. Auslöser für die Standesinitiative war eine Debatte rund um
den Ausbau des Grimselstaudamms (BE) gewesen. Das Berner Verwaltungsgericht war
im Dezember 2015 auf eine im März 2013 eingereichte Beschwerde eingegangen und
hatte das Schutzgebiet des Moors bis hinunter auf die heutige Seespiegelhöhe
vergrössert. Mit der Standesinitiative sollte nun trotz der damaligen
Schutzgebieterweiterung eine Erhöhung der Staumauer um 23 Meter ermöglicht
werden, wodurch das Wasservolumen um 75% vergrössert würde. Nirgends in der
Schweiz könne auf so einfache Art und Weise die Energiestrategie 2050 des Bundes
umgesetzt werden, die vor allem auf den Ausbau der Wasserkraft setzt, so die
Argumentation des Kantons Bern. Im Frühling 2017 revidierte das Bundesgericht jedoch
den Entscheid des Berner Verwaltungsgerichts und hob die Erweiterung des
Schutzgebietes auf. Ein Ausbau der Staumauer wurde so wieder möglich gemacht. Die
zuständige UREK-SR lehnte die Standesinitiative in der Folge einstimmig ab, da mit dem
Bundesgerichtsentscheid der Hauptzweck der Initiative, den Ausbau des
Grimselkraftwerkes zu ermöglichen, dahingefallen sei. Gleichzeitig betonte sie die
Wichtigkeit der Schutzmassnahmen für Moore sowie deren Erhalt, der in Zukunft sogar
noch weitere Schutzmassnahmen nötig machen werde. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.11.2017
MARCO ACKERMANN

Auf Antrag seiner Kommission gab der Ständerat in der Frühlingssession 2018 der
Berner Standesinitiative «Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie von
nationalem Interesse in Moorlandschaften» keine Folge. Das Hauptziel der Vorlage, die
Ermöglichung des Ausbaus der Grimselkraftwerke, sei in der Zwischenzeit aufgrund des
Bundesgerichtsentscheids vom 5. April 2017 schon erreicht worden. Zudem fände eine
solche Verfassungsänderung, die den Schutz der Moore und Moorlandschaften
tangieren würde, wohl kaum das doppelte Mehr, so Werner Luginbühl (bdp, BE) für die
Kommission. Die UREK-SR wolle aber die Möglichkeiten prüfen, im Rahmen der
bestehenden Verfassungsbestimmungen die Qualität der Schweizer Moore und
Moorlandschaften zu verbessern. Für letzteres Anliegen setzte sich auch Raphaël
Comte (fdp, NE) in einem kurzen Votum ein und erklärte, das Problem der schlechten
Moorqualität sei nebst der fehlenden Sensibilisierung der Bevölkerung vor allem auch
ein finanzielles. Der Schutz ebendieser Moore sei sehr wichtig und er bedankte sich,
dass sich die Kommission dieser zentralen Frage annehmen wolle.
Im Nachgang zu den Beratungen der Berner Standesinitiative beauftragte die
Kommission die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Berichts, der den Zustand der

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
MARCO ACKERMANN
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Schweizer Moore aufzeigt. 22

Wie auch schon der Ständerat im Jahr zuvor erteilte der Nationalrat in der
Sommersession 2019 der Berner Standesinitiative für Anlagen zur Erzeugung von
erneuerbarer Energie von nationalem Interesse in Moorlandschaften eine Absage. Die
grosse Kammer folgte somit stillschweigend dem Antrag seiner UREK, in welcher sich
das Contra-Lager im Januar 2019 mit knappen 12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen
durchgesetzt hatte. Kommissionssprecherin Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und
Kommissionssprecher Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO) erklärten, dass das
Hauptanliegen des Kantons Bern, die Ermöglichung des Ausbaus der Grimselkraftwerke,
bereits durch den betreffenden Bundesgerichtsentscheid erreicht worden sei und es
entgegen den Argumenten der Minderheit keine weiteren Ausbauprojekte der
Wasserkraft in anderen Regionen der Schweiz gebe, die von nationalem Interesse seien
und gleichzeitig den Moorschutz tangieren würden. Es bestehe deshalb kein weiterer
Bedarf für Ausnahmen in der BV betreffend Moorschutz. Des Weiteren unterstrichen
die Kommissionssprechenden die Schutzbedürftigkeit und die Wichtigkeit der noch
bestehenden letzten zehn Prozent der Schweizer Moorflächen. Das Parlament folgte mit
der Entscheidung, der Forderung keine Folge zu geben, dem Grundsatz, dass ein
Ausbau der erneuerbaren Energien gemäss der Energiestrategie 2050 zwar von
nationalem Interesse sei, dieser Ausbau aber immer unter einer Güterabwägung
zwischen Natur- und Landschaftsschutz – in diesem Fall von Biotopen von nationaler
Bedeutung – und der Nutzung von erneuerbaren Energien zu erfolgen habe. Den
topografisch festgelegten Moorlandschaften wurde dabei – wie in Artikel 12 Abs. 2 EnG
festgelegt – eine höhere Gewichtung beigemessen. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
MARCO ACKERMANN

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Anfang Januar 2017 beriet die WAK-SR zwei Standesinitiativen der Kantone Aargau
(08.331) und Graubünden (09.304) zur Förderung der Energiesanierung in älteren
Bauten durch Schaffung weiterer fiskalischer Anreize. Einstimmig stellte sich die
Kommission dagegen, den Anliegen Folge zu geben. Solche Massnahmen seien während
den Beratungen zur Energiestrategie 2050 intensiv diskutiert und zum Teil beschlossen
worden. So könnten energetische Sanierungen in bis zu zwei nachfolgenden
Steuerjahren neu als Unterhaltskosten abgezogen werden. Zeitgleich stellte sich die
Kommission ebenfalls einstimmig gegen zwei Motionen – ein Anliegen der RL-Fraktion
und ein Anliegen ihrer Schwesterkommission – mit inhaltlich ähnlichen Forderungen.
Beide waren bereits vor den Beratungen zur Energiestrategie vom Nationalrat
angenommen worden. 24

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Le Conseil national décide, sans discussion, de ne pas donner suite à l'initiative
cantonale relative à l'assainissement énergétique des vieux immeubles par des
incitations fiscales. Tout comme l'initiative cantonale grisone (09.304), elle est donc
liquidée. La chambre du peuple a suivi la proposition de la CER-CN qui, sans
opposition, recommandait de ne pas y donner suite. Cette décision confirme
également la position du Conseil des Etats, chambre prioritaire, qui a également rejeté
les motions (09.3142) et (09.3354). 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
DIANE PORCELLANA

1) AB SR, 2015, S. 1321 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 27.10.15; Medienmitteilung SiK-NR vom 26.01.16
2) AB NR, 2016, S. 323 ff.; AB SR, 2015, S. 1321 ff.; AB SR, 2016, S. 796 f.; Kommissionsbericht FK-NR vom 18.02.2016;
Kommissionsbericht FK-SR vom 10.11.2015; Kommissionsbericht FK-SR vom 19.05.2016
3) AB NR, 2017, S. 2145 ff.; AB SR, 2017, S. 569 ff.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 10.10.17; Kommissionsbericht SiK-SR vom
18.08.2017; Medienmitteilung SiK-NR vom 05.07.16
4) Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (15.301); Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (17.311)
5) AB NR, 2018, S. 1646 ff.
6) AB SR, 2018, S. 762 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018 (17.318); Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018
(18.307); Medienmitteilung SiK-NR vom 9.10.18
7) AB SR, 2019, S. 57 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (17.318); Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (18.307)
8) AB SR, 2019, S. 57 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (17.311)
9) AB NR, 2019, S. 581; Kommissionsbericht SiK-NR vom 18.2.19
10) AB NR, 2019, S. 980 ff.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 8.4.19
11) AB SR, 2020, S. 1207 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 8.11.19
12) Medienmitteilung RK-NR vom 23.2.18; Medienmitteilung RK-SR vom 24.1.17
13) AB SR, 2019, S. 288 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 15.4.19
14) AB NR, 1991, S. 2331 ff.; AB NR, 1991, S. 949 f.; Presse vom 18.12.91; LNN, 30.12.91. 

01.01.90 - 01.01.20 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



15) Medienmitteilung SPK-SR vom 8.11.2016; NZZ, 9.11.16
16) Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17
17) Medienmitteilung SPK-NR vom 24.3.17; TA, 25.3.17
18) AB NR, 2019, S. 576; Kommissionsbericht SPK-NR vom 21.2.19
19) BO CE, 1989, p. 851 s.; Bund, 9.1.90; Suisse, 12.2.90 ; NF, 15.2.90.; Délib. Ass. féd., 1990, IV, p. 23
20) BO CE, 1991, p. 811 ss.; NF, 1.10.91.
21) Art. 78 BV; BGE 1C_79/2016; Bericht UREK-SR vom 09.11.2017
22) AB SR, 2018, S. 122 f.
23) AB NR, 2019, S. 975 ff.; Bericht UREK-NR vom 22.1.19
24) Bericht WAK-SR vom 10.1.17
25) BO CE, 2017, p.48; BO CN, 2017, p.1179; Rapport de la CER-CN du 15.05.2017

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 8


